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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1988

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der bei Annahme des Mandates von seinem Mandanten den Auftrag entgegennimmt, gegen alle

negativen Entscheidungen ein Rechtsmittel einzubringen, ist verp4ichtet, auf jeden Fall das Rechtsmittel gegen

negative Entscheidungen zu erheben, es sei denn, daß in der Folge im Einverständnis mit dem Klienten dieser Auftrag

abgeändert wird. Wenn ein solches Einverständnis mit dem Klienten innerhalb der Rechtsmittelfrist nicht erfolgt, so

hat der Rechtsanwalt dem ihm erteilten Auftrag gemäß zu handeln (Einleitungsbeschluß).
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